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IVU Traffic Technologies AG 

Synopse der beabsichtigten Satzungsänderungen 
Gegenüberstellung der aktuellen und der beabsichtigten Fassung von §§ 9, 10, 11, 12, 15 und 20 der 
Satzung. 

Aktuelle Fassung der Satzung 
(Stand: 16. Mai 2016) 

Beabsichtigte Fassung der Satzung 
(Beschlussfassung der Hauptversammlung:  

29. Mai 2019) 

§ 9 
Zusammensetzung und Amtsdauer 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei 
Mitgliedern. 

2. Sofern die Hauptversammlung keine kürzere 
Amtszeit beschließt, erfolgt die Wahl der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Hierbei ist das Geschäftsjahr, in 
dem die Wahl erfolgt, nicht mitzurechnen. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. 

3. Gleichzeitig mit den ordentlichen 
Aufsichtsratsmitgliedern können für ein 
oder für mehrere bestimmte 
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder 
gewählt werden. Sie werden nach einer bei 
der Wahl festzulegenden Reihenfolge 
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn 
Aufsichtsratsmitglieder, als deren 
Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor 
Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat 
ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger 
bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die 
Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein 
Amt, falls in einer Hauptversammlung nach 
Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den 
Ausgeschiedenen stattfindet, mit 
Beendigung dieser Hauptversammlung, 
anderenfalls mit Ablauf der restlichen 
Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

4. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines 
vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, 
so besteht sein Amt, soweit bei der Wahl 
keine kürzere Amtszeit bestimmt wird, für 

§ 9 
Zusammensetzung und Amtsdauer 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs 
Mitgliedern. 

2. Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden von 
den Mitarbeitern nach den Bestimmungen 
des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt. 
Vier Aufsichtsratsmitglieder werden von 
der Hauptversammlung gewählt.  

3. Sofern die Hauptversammlung keine kürzere 
Amtszeit beschließt, erfolgt die Wahl der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Hierbei ist das Geschäftsjahr, in 
dem die Wahl erfolgt, nicht mitzurechnen. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. 

4. Gleichzeitig mit den ordentlichen 
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre 
können für ein oder für mehrere bestimmte 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie 
werden nach einer bei der Wahl 
festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des 
Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder 
der Aktionäre, als deren Ersatzmitglieder sie 
gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit 
aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne 
dass ein Nachfolger bestellt ist. Falls in einer 
Hauptversammlung nach Eintritt des 
Ersatzfalls eine Neuwahl für den 
Ausgeschiedenen stattfindet, erlischt das 
Amt des eingetretenen Ersatzmitgliedes 
mit Beendigung dieser Hauptversammlung, 
anderenfalls mit Ablauf der restlichen 
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den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitglieds.  

5. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes 
Ersatzmitglied kann sein Amt unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat 
niederlegen. Die Niederlegung muss durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand unter Benachrichtigung des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das 
Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt. 

Amtszeit des Ausgeschiedenen. Die Wahl 
von Ersatzmitgliedern für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem 
Drittelbeteiligungsgesetz. Die Amtszeit 
eines nachrückenden Ersatzmitglieds der 
Arbeitnehmer endet mit Ablauf der 
restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer. 

5. Wird ein Aufsichtsratsmitglied der 
Aktionäre durch die Hauptversammlung 
anstelle eines vorzeitig ausscheidenden 
Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt, 
soweit bei der Wahl keine kürzere Amtszeit 
bestimmt wird, für den Rest der Amtsdauer 
des ausscheidenden Mitglieds.  

6. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes 
Ersatzmitglied kann sein Amt unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat 
niederlegen. Die Niederlegung muss durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand unter Benachrichtigung des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das 
Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt. 

§ 10 
Vorsitzender und Stellvertreter 

1. Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung 
nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die 
Wahl erfolgt für die Amtsdauer der 
Gewählten oder einen kürzeren vom 
Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Der 
Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn 
dieser verhindert ist. 

2. Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine 
Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

§ 10 
Vorsitzender und Stellvertreter 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Die Wahl soll wenn möglich 
in einer Sitzung im Anschluss an die 
Hauptversammlung, in der die 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
gewählt worden sind, erfolgen; diese 
Sitzung bedarf keiner besonderen 
Einberufung. Die Wahl erfolgt für die 
Amtsdauer der Gewählten oder einen 
kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten 
Zeitraum. Der Stellvertreter hat die Rechte 
und Pflichten des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist. 

2. Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine 
Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen. 
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§ 11 
Einberufung 

1. Der Aufsichtsrat soll einmal im 
Kalendervierteljahr, er muss zweimal im 
Kalenderhalbjahr einberufen werden. Er hat 
ferner Sitzungen dann abzuhalten, wenn 
dies gesetzlich erforderlich ist oder sonst im 
Interesse der Gesellschaft geboten 
erscheint. 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
mit einer Frist von 14 Tagen in Textform 
einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der 
Vorsitzende diese Frist angemessen 
verkürzen und mündlich, fernmündlich, 
fernschriftlich, telegrafisch oder mit 
sonstigen Telekommunikationsmitteln 
einberufen. 

3. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungspunkt 
nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, 
darf hierüber nur beschlossen werden, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied 
widerspricht. Abwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem 
solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen 
einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden 
angemessenen Frist der Beschlussfassung zu 
widersprechen oder ihre Stimme schriftlich 
abzugeben. Der Beschluss wird erst 
wirksam, wenn die abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist 
nicht widersprochen oder wenn sie 
zugestimmt haben. 

§ 11 
Einberufung 

1. Der Aufsichtsrat soll einmal im 
Kalendervierteljahr, er muss zweimal im 
Kalenderhalbjahr einberufen werden. Er hat 
ferner Sitzungen dann abzuhalten, wenn 
dies gesetzlich erforderlich ist oder sonst im 
Interesse der Gesellschaft geboten 
erscheint. 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
mit einer Frist von 14 Tagen in Textform 
einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der 
Vorsitzende diese Frist angemessen 
verkürzen und mündlich, fernmündlich, 
fernschriftlich, telegrafisch oder mit 
sonstigen Telekommunikationsmitteln 
einberufen. 

3. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungspunkt 
nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, 
darf hierüber nur beschlossen werden, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied 
widerspricht. Abwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem 
solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen 
einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden 
angemessenen Frist der Beschlussfassung zu 
widersprechen oder ihre Stimme schriftlich 
abzugeben. Der Beschluss wird erst 
wirksam, wenn die abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist 
nicht widersprochen oder wenn sie 
zugestimmt haben. 

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind 
berechtigt, Anträge zur Änderung oder 
Ergänzung der Tagesordnung sowie 
Anträge zur Beschlussfassung zu den 
einzelnen Punkten der Tagesordnung bis 
spätestens eine Woche vor dem 
Sitzungstermin in Textform beim 
Vorsitzenden zu stellen; die Anträge sind zu 
begründen. Rechtzeitig gestellte und 
begründete Anträge hat der Vorsitzende 
den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats 
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in Textform mitzuteilen. Verspätet gestellte 
oder begründete Anträge sind in der 
nächsten Sitzung zu verhandeln, es sei 
denn, kein Aufsichtsratsmitglied 
widerspricht der sofortigen Verhandlung. 

5.  Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates geführt. Der Vorsitzende 
bestimmt den Sitzungsablauf, die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden, sowie 
die Reihenfolge, Art und Form der 
Abstimmung und stellt die 
Abstimmungsergebnisse fest. Er kann bei 
Bedarf Sachverständige und 
Auskunftspersonen zur Beratung über 
einzelne Gegenstände hinzuziehen. 

§ 12 
Beschlussfassungen des Aufsichtsrats 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im 
Regelfall in Sitzungen gefasst.  

2. Außerhalb von Sitzungen können auf 
Anordnung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats schriftlich, per Telefax, per E-
Mail oder fernmündlich oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher 
Telekommunikationsmittel, insbesondere 
per Videokonferenz, Beschlussfassungen 
erfolgen, wenn kein Mitglied diesem 
Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden 
bestimmten angemessenen Frist 
widerspricht; ein Widerspruchsrecht besteht 
nicht, wenn die an der Beschlussfassung 
teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats 
im Wege der Videokonferenz unter 
allseitigem und gleichzeitigem Sehen und 
Hören miteinander verbunden sind und den 
Beschlussgegenstand erörtern können. Für 
Abstimmungen außerhalb von Sitzungen 
gelten die nachfolgenden Absätze 3 bis 6 
entsprechend. 

3. Für die Zwecke der Beschlussfähigkeit des 
Aufsichtsrats nimmt ein Mitglied des 
Aufsichtsrats auch dann an der 
Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der 
Abstimmung der Stimme enthält. 
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können 
an Abstimmungen des Aufsichtsrats dadurch 

§ 12 
Beschlussfassungen des Aufsichtsrats 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im 
Regelfall in Sitzungen gefasst.  

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder persönlich oder 
durch schriftliche Stimmabgabe an der 
Beschlussfassung teilnehmen. 

3. Außerhalb von Sitzungen können auf 
Anordnung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats schriftlich, per Telefax, per E-
Mail oder fernmündlich oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher 
Telekommunikationsmittel, insbesondere 
per Videokonferenz, Beschlussfassungen 
erfolgen, wenn kein Mitglied diesem 
Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden 
bestimmten angemessenen Frist 
widerspricht; ein Widerspruchsrecht besteht 
nicht, wenn die an der Beschlussfassung 
teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats 
im Wege der Videokonferenz unter 
allseitigem und gleichzeitigem Sehen und 
Hören miteinander verbunden sind und den 
Beschlussgegenstand erörtern können. Für 
Abstimmungen außerhalb von Sitzungen 
gelten die nachfolgenden Absätze 3 bis 6 
entsprechend. 

4. Für die Zwecke der Beschlussfähigkeit des 
Aufsichtsrats nimmt ein Mitglied des 
Aufsichtsrats auch dann an der 
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teilnehmen, dass sie durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. 

4. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit 
das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten nicht als 
Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats den Ausschlag; das gilt auch 
bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, 
so gibt die Stimme seines Stellvertreters den 
Ausschlag. Die Art und Weise der 
Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

5. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, 
im Namen des Aufsichtsrats die zur 
Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats erforderlichen 
Willenserklärungen abzugeben. 

6. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats sind Niederschriften 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern in 
Kopie zuzuleiten sind. 

Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der 
Abstimmung der Stimme enthält. 
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können 
an Abstimmungen des Aufsichtsrats dadurch 
teilnehmen, dass sie durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. 

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit 
das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten nicht als 
Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats den Ausschlag; das gilt auch 
bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, 
so gibt die Stimme seines Stellvertreters den 
Ausschlag.  

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, 
im Namen des Aufsichtsrats die zur 
Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats erforderlichen 
Willenserklärungen abzugeben. 

7. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats sind Niederschriften 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern in 
Kopie unverzüglich zuzuleiten sind. 

§ 15 
Auslagen, Vergütung 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 
neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 
Vergütung zuzüglich eventueller 
Umsatzsteuer, die von der 
Hauptversammlung festzusetzen ist. Soweit 
die Hauptversammlung nichts anderes 
festlegt, ist die Vergütung binnen eines 
Monats nach Ablauf des jeweiligen 
Geschäftsjahres zahlbar. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in 
eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 
in angemessener Höhe unterhaltene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
für Organmitglieder zur Absicherung gegen 
Haftungsrisiken aus der Tätigkeit als 

§ 15 
Auslagen, Vergütung 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 
neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 
Vergütung zuzüglich eventueller 
Umsatzsteuer, die von der 
Hauptversammlung festzusetzen ist. Bei der 
Festsetzung der Höhe der Vergütung hat die 
Hauptversammlung den Vorsitz und den 
stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat 
sowie den Vorsitz und die Mitgliedschaft in 
den Aufsichtsratsausschüssen besonders zu 
berücksichtigen. Soweit die 
Hauptversammlung nichts anderes festlegt, 
ist die Vergütung binnen eines Monats nach 
Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres 
zahlbar. 
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Aufsichtsratsmitglied einbezogen, soweit 
eine solche besteht. Die Prämien hierfür 
entrichtet die Gesellschaft. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in 
eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 
in angemessener Höhe unterhaltene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
für Organmitglieder zur Absicherung gegen 
Haftungsrisiken aus der Tätigkeit als 
Aufsichtsratsmitglied einbezogen, soweit 
eine solche besteht. Die Prämien hierfür 
entrichtet die Gesellschaft. 

§ 20 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung 
(Versammlungsleiter) führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats und im Fall seiner 
Verhinderung ein anderes, von ihm 
bestimmtes Aufsichtsratsmitglied oder eine 
von ihm bestimmte dritte Person, die weder 
Aktionär sein noch sonst dem Unternehmen 
der Gesellschaft angehören muss. Trifft der 
Aufsichtsratsvorsitzende keine solche 
Bestimmung oder ist das von ihm bestimmte 
Aufsichtsratsmitglied bzw. die bestimmte 
dritte Person an der Übernahme der 
Versammlungsleitung gehindert, so eröffnet 
der zur Beurkundung zugezogene Notar die 
Hauptversammlung und lässt den Leiter der 
Versammlung durch diese wählen; wählbar 
sind auch Dritte im Sinne des Satzes 1. 

2. Der Versammlungsleiter leitet die 
Verhandlungen und bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung erledigt werden. Er legt 
zudem die Form der Stimmrechtsausübung 
sowie das Verfahren der Abstimmungen 
fest.  

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken und Näheres dazu 
bestimmen. Er ist insbesondere berechtigt, 
zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlichen 
Rahmen für den 
Hauptversammlungsverlauf, für die 
Aussprache zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie für einzelne 
Rede- oder Fragebeiträge zu setzen. 

§ 20 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung 
(Versammlungsleiter) führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats oder ein anderes, von ihm 
bestimmtes Aufsichtsratsmitglied oder eine 
von ihm bestimmte dritte Person, die 
weder Aktionär sein noch sonst dem 
Unternehmen der Gesellschaft angehören 
muss. Trifft der Aufsichtsratsvorsitzende 
keine solche Bestimmung oder ist das von 
ihm bestimmte Aufsichtsratsmitglied bzw. 
die bestimmte dritte Person an der 
Übernahme der Versammlungsleitung 
gehindert, so eröffnet der zur Beurkundung 
zugezogene Notar die Hauptversammlung 
und lässt den Leiter der Versammlung durch 
diese wählen; wählbar sind auch Dritte im 
Sinne des Satzes 1. 

2. Der Versammlungsleiter leitet die 
Verhandlungen und bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung erledigt werden. Er legt 
zudem die Form der Stimmrechtsausübung 
sowie das Verfahren der Abstimmungen 
fest.  

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken und Näheres dazu 
bestimmen. Er ist insbesondere berechtigt, 
zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlichen 
Rahmen für den 
Hauptversammlungsverlauf, für die 
Aussprache zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie für einzelne 
Rede- oder Fragebeiträge zu setzen. 
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